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BEKANNTMACHUNG 
 

In folgender Angelegenheit wird eine mündliche Verhandlung anberaumt: 

 

Herr Ing. Klaus Hochsteiner, IB Hochsteiner, hat im Namen und Auftrag von Herrn Ing. Markus Leitner, 

8761 Pöls-Oberkurzheim, Grillparzerstraße 13 um die gewerbebehördliche Genehmigung für die 

Errichtung einer Betriebsanlage zur Ausübung des Gewerbes „Erzeugung von kunstgewerblichen 

Zier- und Schmuckgegenständen aus diversen Materialien“ am Standort 8761 Pöls-Oberkurzheim, 

Thaling 7a, dem GrstNr. .175, KG. Unterzeiring, angesucht. 

 

Aus dem Genehmigungsansuchen und den Beilagen ergibt sich, dass ein vereinfachtes 

Genehmigungsverfahren durchzuführen ist. 

 

Die Projektunterlagen liegen bis zum 29.04.2026 bei der Bezirkshauptmannschaft Murtal (Zimmer Nr. 

211) zur Einsichtnahme während der Parteienverkehrszeiten auf. Nachbarn können in dieser Zeit von 

Ihrem Anhörungsrecht gem. § 359b GewO Gebrauch machen. Innerhalb dieser Frist können Nachbarn 

einwenden, dass die Voraussetzungen für die Durchführung des vereinfachten Verfahrens nicht 

vorliegen. Darüber hinaus gehend steht den Nachbarn keine Parteistellung zu. Erheben Sie innerhalb der 

gesetzten Frist keine diesbezüglichen Einwendungen, endet die Parteistellung. 

 

Rechtsgrundlage: § 359b Gewerbeordnung 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Bezirkshauptfrau i.V. 

 

Mag. Madeleine Maier 

(elektronisch gefertigt) 
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Ergeht an: 

 

1. Öffentliche Bekanntmachung durch Anschlag an der Amtstafel und Verlautbarung auf der 

Homepage der Bezirkshauptmannschaft Murtal. 
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